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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zum Ver-
binden einer Kabinentür mit einer Schachttür und zum
Verriegeln bzw. Entriegeln der Türen, wobei ein an der
Kabinentür angeordneter Mitnehmer zusammen mit an
der Schachttür angeordneten Rollen, die Kabinentür mit
der Schachttür lösbar verbindet und eine erste Riegel-
mechanik die Kabinentür verriegelt bzw. entriegelt und
eine zweite Riegelmechanik die Schachttür verriegelt
bzw. entriegelt.
�[0002] Die Kabinentür ist Bestandteil einer Aufzugska-
bine, welche entlang von Haltestellen verfahrbar ange-
ordnet ist. Die Haltestellen bilden Zugangsstellen zur
Aufzugskabine und sie sind mit Schachttüren versehen.
Die Kabinentür regelt zusammen mit den Schachttüren
den Zugang von Aufzugspassagieren oder Gütern zur
Aufzugskabine, bzw. zur Haltestelle. Zu diesem Zwecke
wird die Kabinentüre in der Haltestelle mit der Schacht-
türe temporär verbunden. Zwangsläufige Verriegelun-
gen oder Riegelmechaniken halten die Kabinentür und
die Schachttüren verriegelt, wenn sich die Aufzugskabi-
ne nicht im Zutrittsbereich der Haltestelle oder in freier
Fahrt befindet, bzw. entriegeln die Kabinen- und die
Schachttür, wenn sich die Aufzugskabine im Zutrittsbe-
reich der Haltestelle befindet und ein Zutrittsbefehl vor-
liegt.
�[0003] Mit der Patentschrift EP 12 66 860 A1 ist eine
Einrichtung bekannt geworden, mittels der eine Kabinen-
tür, einer im Bereich einer Haltestelle befindlichen Auf-
zugskabine, gemeinsam mit einer Schachttür geöffnet
wird. Befindet sich die Aufzugskabine ausserhalb einer
Haltestelle, bleibt die Kabinentür durch die gleiche Vor-
richtung verriegelt. Für die freie Fahrt ist ein Mitnehmer-
parallelogramm geschlossen, es öffnet sich zum Kup-
peln mit der Schachttür zwischen zwei an der Schachttür
angeordneten Kupplungsrollen. Das Mitnehmerparalle-
logramm ist mittels Parallelhebeln geführt und weist eine
dritte Schiene auf, welche bei Anwesenheit der Koppe-
lungsrollen betätigt wird und damit die Kabinentür ent-
riegelt, bzw. bei Abwesenheit der Koppelungsrollen, bei-
spielsweise zwischen den Stockwerken, die Kabinentür
in der verriegelten Position belässt.
�[0004] Ein Nachteil der bekannten Einrichtung liegt
darin, dass die dritte Schiene bei kleinsten Abmessungen
auf einer zweiten Schiene geführt und gelagert werden
muss. Im weiteren ist ein Kraftelement gefordert, welches
die dritte Schiene in ihrer Betriebslage hält. Dies führt
dazu, dass die Einrichtung Schmutz- und Verschleis-
sempfindlich und damit Wartungsintensiv wird. Sie be-
dingt viele Bauteile und ist dadurch Kostenintensiv.�
Ein weiterer Nachteil ist eine fehlende Notentriegelung.
Dies erschwert die Notevakuation der Aufzugspassagie-
re beim Stehenbleiben der Aufzugskabine in der Umge-
bung einer Haltestelle.
�[0005] Hier will die Erfindung Abhilfe schaffen. Die Er-
findung, wie sie in den unabhängigen Ansprüchen ge-
kennzeichnet ist, löst die Aufgabe, die Nachteile der be-

kannten Einrichtung zu vermeiden und eine Einrichtung
zum sicheren und kostengünstigen Verbinden einer Ka-
binentür mit einer Schachttür und zum Verriegeln bzw.
Entriegeln der Türen vorzuschlagen und zusätzlich eine
Notentriegelungsmöglichkeit vorzusehen.
�[0006] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung
sind in den abhängigen Patentansprüchen angegeben.
�[0007] Die durch die Erfindung erreichten Vorteile sind
im wesentlichen darin zu sehen, dass die Bewegung der
Parallelhebel mittels einem Hebelpaar und einer Schiene
direkt auf eine erste Riegelmechanik übertragen wird.
Die Erfordernis einer dritten Schiene entfällt. Dadurch
entfallen die zur Positionierung der dritten Schiene erfor-
derlichen Rückstellelemente und Lagerstellen. Dies ver-
einfacht die Herstellung und Montage, wodurch ein ko-
stengünstiges Bauteil entsteht. Wartungs- und ver-
schleissanfällige Bauteile entfallen, eine rasche und zu-
verlässige Verriegelung bzw. Entriegelung der Kabinen-
tür bleibt gewährleistet.
�[0008] Zusätzlich zu diesem Normalbetrieb der Rie-
gelmechanik kann diese mittels einem Nothebel für den
Betrieb in einer Notevakuation ohne grossen zusätzli-
chen Aufwand direkt angesteuert werden. Der Vorteil die-
ser Notentriegelung liegt darin, dass die Kabinentür in
einfacher Weise, ohne aufwändige Teile, von aussen,
manuell entriegelt werden kann. Mit Hilfe dieser Noten-
triegelung kann eine Fachperson die Kabinentür schnell
und sicher Notentriegeln und damit eine Notevakuation
von Aufzugspassagieren im Bedarfsfalle schnell durch-
führen.
�[0009] Anhand der beiliegenden Figuren wird die vor-
liegende Erfindung näher erläutert.
�[0010] Es zeigen: �

Fig. 1 eine erfindungsgemässe Einrichtung zum Ver-
binden einer Kabinentür mit einer Schachttür in ver-
riegelter Stellung ohne Riegelraste,

Fig. 2 die erfindungsgemässe Einrichtung zum Ver-
binden einer Kabinentür mit einer Schachttür in ver-
riegelter Stellung mit Riegelraste,

Fig. 3 die erfindungsgemässe Einrichtung zum Ver-
binden einer Kabinentür mit einer Schachttür in ent-
riegelter Stellung,

Fig. 4 die erfindungsgemässe Einrichtung zur No-
tentriegelung einer Kabinentür in verriegelter Stel-
lung,

Fig. 5 die erfindungsgemässe Einrichtung zur No-
tentriegelung einer Kabinentür in entriegelter Stel-
lung

�[0011] Fig. 1 zeigt eine Einrichtung zum Verbinden ei-
ner Kabinentür mit einer Schachttür und zum Verriegeln
bzw. Entriegeln der Türen. Die Einrichtung besteht aus
einem an der Kabinentür angeordneten Mitnehmer 1,
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welcher Mitnehmer 1 zusammen mit einem an der
Schachttür angeordneten Rollenpaar 2 die Kabinentür
mit der Schachttür lösbar verbindet, und aus einer ersten
Riegelmechanik 10 zum Verriegeln bzw. Entriegeln der
Kabinentür und aus einer zweiten Riegelmechanik 3 zum
Verriegeln bzw. Entriegeln der Schachttür. Bei geschlos-
sen und verriegelten Türen ist der Mitnehmer 1, wie in
der Fig. 1 gezeigt, geschlossen und kann frei zwischen
dem Rollenpaar 2 durchfahren, wobei die Aufzugskabine
auf der Fahrt ist zwischen zwei Haltestellen oder an einer
nicht zu bedienenden Haltestelle vorbeifährt.
�[0012] Fig. 2 zeigt die Einrichtung, entsprechend Fig.
1, zum Verbinden einer Kabinentür mit einer Schachttür
und zum Verriegeln bzw. Entriegeln der Türen in einge-
bautem Zustand. Der auf der Kabinentüre befestigte Mit-
nehmer 1 ist geschlossen und ermöglicht ein freies
Durchfahren des Mitnehmers 1 zwischen dem Rollen-
paar 2. Eine Riegelklinke 15, welche auf dem Mitnehmer
1 angeordnet ist, verhindert ein Öffnen der Kabinentür,
solange sich die Riegelklinke 15 im Sperrbereich einer
Sperre 16 befindet.
�[0013] Diese gemäss den Fig. 1 und 2 gezeigte ge-
schlossene Stellung des Mitnehmers 1 entspricht der ge-
schlossenen Kabinetür. D.h. die Aufzugskabine ist in
Fahrt oder zumindest fahrbereit.
�[0014] Fig. 3 zeigt die Einrichtung, entsprechend den
Fig. �1 und 2, in geöffnetem Zustand. D.h. die Kabinentür
ist mittels dem Mitnehmer 1 und dem Rollenpaar 2 mit
der Schachttür verbunden. Die Schachttür ist mittels ei-
ner bekannten zweiten Riegelmechanik, bzw. einer
Schachttürverriegelung 3 entriegelt und die Riegelklinke
15 befindet sich nicht im Eingriff zur Sperre 16. Die Ka-
binentür kann bewegt werden.
�[0015] Im folgenden ist ein Beispiel der Mechanik ei-
nes Mitnehmers 1 erläutert:
�[0016] Der Mitnehmer 1 ist mittels einer Basisplatte 23
mit der Kabinentür verbunden. Auf der Basisplatte 23
sind mindestens zwei, geometrisch gleiche, Parallelhe-
bel 4,5 drehbar an Lagerstellen L14,L15 befestigt. An
einem Ende der Parallelhebel 4,5 befinden sich weitere
Lagerstellen L46,L56 an denen eine Schiene 6 drehbar
befestigt ist. Die Schiene 6 bildet zusammen mit den Par-
allelhebeln 4,5 ein einseitig offenes erstes Parallelo-
gramm. Die Parallelhebel 4,5 werden durch die Schiene
6 parallelgeführt. Die Bewegung der Schiene 6 wird
durch einen Endanschlag 21 begrenzt. In der Regel de-
finiert eine Feder 22 und / oder eine hier nicht weiter
erläuterte Steuereinrichtung, wie beispielsweise eine
Steuerkulisse, die Lage des ersten Parallelogramms.�
An gegenseitigen Enden der Parallelhebel 4,5, gegen-
über der Schiene 6, sind weitere geometrisch gleiche
Hebel 7,8, mittels Lagerstellen L48,L57 drehbar befe-
stigt. Die Hebel 7,8 weisen an einem kurzen Ende 7k,�8k
eine Lagerstelle L79,L89 auf, an denen eine zweite
Schiene 9 gelagert ist. Die Schienen 6,9 bilden zusam-
men mit den Parallelhebeln 4,5 das nun geschlossene
erste Parallelogramm. �
Am zweiten, langen Ende 71,81 der Hebel 7,8 sind La-

gerstellen L711,L811 angeordnet, an denen eine Riegel-
stange 11 befestigt ist. Die Riegelstange 11 wird entspre-
chend der Bewegung der zweiten Schiene 9 in den La-
gerstellen L48,L57 zur Schiene 9 parallelverschoben.
Die Riegelstange 11 bildet zusammen mit der Schiene
9 und den Hebeln 7,8 ein zweites Parallelogramm. Die
Bewegung dieses zweiten Parallelogramms wird einer-
seits durch einen Hebelanschlag 18 und andererseits
durch einen Riegelanschlag 17 begrenzt.�
Die Riegelstange 11 wird im wesentlichen durch das Ei-
gengewicht der Riegelstange 11 und den verbundenen
Teilen in einer durch den Hebelanschlag 18 definierten
Lage gehalten. Das erste und das zweite Parallelogramm
weisen mit der zweiten Schiene 9 ein gemeinsames Teil
auf, wodurch vorgegeben ist, dass sich die Schienen 6,
9 und die Riegelstange 11 entsprechend den Hebelgeo-
metrien der Parallelhebel 4,5 und der Hebel 7,8 parallel-
verschieben.�
Die Riegelstange 11 ist mit einem Zapfen 12 versehen,
welcher ein Riegel 14 mittels Riegelkulisse 13 steuert.
Dadurch wird die mit dem Riegel 14 fest verbundene Rie-
gelklinke 15 gesteuert. Die Riegelkulisse 13 ist vorteil-
hafterweise mit einem Gleitbelag versehen oder sie be-
steht aus einer Kunststoffeinlage, welche die erforderli-
chen Gleit- und Führungseigenschaften besitzt. Alterna-
tiv kann natürlich auch der Zapfen 12 aus einem entspre-
chend Gleitmaterial ausgeführt sein.�
Der Mitnehmer 1 ist derart auf der Kabinentür befestigt,
das die Schienen 6,9 entsprechend der Fahrtrichtung der
Aufzugskabine ausgerichtet sind.
�[0017] Bei der geschlossenen Stellung des Mitneh-
mers 1 ist das erste Parallelogramm, wie in den Fig. 1
und 2 ersichtlich, zusammengefahren. Die Schienen 6,9
befinden sich in einer kleinstmöglichen Distanz. Die
kleinstmögliche Distanz ist dabei derart gewählt, dass
die Schachttürseitig angebrachten Rollenpaare 2 mit ge-
nügendem Durchfahrtsspiel passiert werden können.
�[0018] Die Riegelstange 11 befindet sich in ihrer, durch
die Gewichtskraft erwirkten, unteren Endstellung, welche
durch den Hebelanschlag 18 definiert wird. Die Riegel-
klinke 15 befindet sich in Relation zur Sperre 16 in Sperr-
stellung. Die Sperre 16 erlaubt dabei der Riegelklinke 15
einen geringen Weg.�
Die Kabinentür ist damit mittels der Riegelklinke 15 und
der Sperre 16 verriegelt.
�[0019] Wird eine Öffnung der Kabinetür initialisiert,
wird durch eine Steuereinrichtung das erste Parallelo-
gramm geöffnet. Durch die Öffnung des Parallelo-
gramms wird zuerst das Spiel zu dem Schachttürseitig
angeordneten Rollenpaar 2 aufgehoben und danach die
Rollen des Rollenpaares 2 auseinander gedrückt. Dieses
Auseinanderdrücken der Rollen des Rollenpaares 2 er-
möglicht eine Entriegelung der Schachttür mittels der
Schachttürverriegelung 3. Gleichzeitig wird, mit der Öff-
nung des ersten Parallelogramms, die Riegelstange 11
synchron zur zweiten Schiene 9 bewegt. Diese Bewe-
gung der Riegelstange 11 wird durch die im Riegel 14
vorgesehene Riegelkulisse 13 aufgenommen ohne dass
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der Riegel selbst betätigt wird, bzw. ohne dass die Rie-
gelklinke 15 ihre Sperrstellung zur Sperre 16 verlässt.
Erst die, durch das Aufdrücken der Rollen des Rollen-
paares 2 bewirkte, Gegenkraft behindert die zweite
Schiene 9 in ihrer Öffnungsbewegung, wodurch mittels
der Hebel 7,8 die Riegelstange 11 zusätzlich verschoben
wird. Diese zusätzliche Verschiebung bewirkt, wie in Fig.
3 gezeigt, eine Betätigung des Riegel 14, wodurch die
Riegelklinke 15 ihre Sperrstellung verlässt.�
Die Verbindung von Kabinentür zur Schachttür ist nun
hergestellt und Kabinentür wie Schachttür sind entriegelt
und können geöffnet, bzw. anschliessend wiederum ge-
schlossen werden. Beim Schliessvorgang ergibt sich
entsprechend ein gegenläufiger Bewegungsablauf.�
Befindet sich die Aufzugskabine nicht im Zutrittsbereich
einer Haltestelle fehlt zu diesem Zeitpunkt das Schacht-
türseitige Rollenpaar 2. Dadurch entfällt die durch das
Aufdrücken der Rollen des Rollenpaares 2 erzeugte Ge-
genkraft auf die zweite Schiene 9 und die Riegelstange
11 erfährt keine zusätzliche Verschiebung, weswegen
auch der Riegel 14 nicht betätigt wird. Dadurch verbleibt
die Riegelklinke 15 im Eingriff zur Sperre 16 und die Ka-
binentür bleibt verriegelt.�
Der Vorteil dieser Anordnung liegt darin dass weitere be-
wegte Elemente wie eine dritte Schiene mit den zugehö-
rigen Lagerstellen entfallen. Dadurch werden die Kosten
gesenkt und die Schmutz- und Veschleissanfälligkeit
wird verringert. Gleichzeitig ist eine sichere und schnelle
Ver- bzw. Entriegelung der Kabinen- und Schachttür ge-
währleistet.
�[0020] In einer weiteren Ausführungsform ist die Ka-
binentür mittels einer Notentriegelung entriegelbar.
�[0021] Fig. 4 zeigt ein Detail einer mögliche Einrich-
tung zur Entriegelung einer Kabinentür am Beispiel der
vorgängig beschriebenen Verbindungseinrichtung. Ein
Mitnehmer befindet sich in geschlossener Stellung ent-
sprechend einer in Fig. 1 gezeigten Ausführung. Ein
Nothebel 19 befindet sich in Bereitschaftsstellung. Der
Nothebel ist drehbar auf der Basisplatte 23 gelagert. Der
Nothebel 19 ist dabei derart angeordnet, dass mittels ei-
ner Drehung des Nothebels 19 die Verriegelung der Ka-
binentür, direkt oder indirekt aufgehoben werden kann.
Die Drehung des Nothebels kann dabei auf verschiedene
Arten erwirkt werden. Im gezeigten Beispiel erfolgt dies
mittels einer Leine 20, welche am Nothebel 19 befestigt
ist.
�[0022] Fig. 5 zeigt den Mitnehmer und damit die Ver-
riegelung der Kabinentür in entriegelter Ausführung. Die
Riegelstange 11, welche die Kabinentür ent- oder ver-
riegelt ist mittels Nothebel 19 betätigt. Die Riegelstange
11 entriegelt dadurch die Riegelmechanik 10 wie in Fig.
3 dargestellt.
�[0023] Eine Kabine kann aus verschiedenen Gründen
in der Umgebung einer Haltestelle, jedoch ausserhalb
des normalen zutrittsbereiches zur Haltestelle stehen-
bleiben. Dies kann beispielsweise infolge Spannungs-
ausfalles im Gebäude, eines Fehlers in der Steuerung
oder eines mechanischen oder elektrischen Defektes in

der Aufzugsanlage erfolgen. Befindet sich nun die Auf-
zugskabine nur geringfügig ausserhalb des normalen
Zutrittsbereiches, ist es erwünscht die Aufzugspassagie-
re mittels der Kabinentür / Schachttüröffnung zu befreien.
Ein autorisierter Fachmann ist nun aufgrund der Erfin-
dung einer Einrichtung zur Notentriegelung einer Kabi-
nentür in der Lage, die Aufzugspassagiere schnell und
komfortabel zu befreien.�
Befindet sich eine Aufzugskabine in der beschriebenen
Ausgangstellung, geringfügig ausserhalb des normalen
Zutrittbereiches, kann der autorisierte Fachmann die
Schachttür mittel eines genormten Schlüssels entriegeln
und aufschieben. Eine diesbezügliche Notentriegelung
der Schachttüre ist in den Aufzugsnormen gefordert und
hinlänglich bekannt. Versucht nun der Fachmann die Ka-
binentüre aufzuschieben, gelingt dies nicht, weil die Ka-
binentür wie in Fig. 1 und 2 gezeigt beschrieben verriegelt
ist. Zum Zwecke der Notentriegelung ist nun der Nothe-
bel 19, wie in Fig. 4 und 5 gezeigt, derart angeordnet,
dass ein Schwenken desselben ein verschieben des He-
bels 7, damit ein verschieben der Riegelstange 11 und
wie in der Fig. 3 ersichtlich eine Entriegelung der Riegel-
klinke 15 aus dem Sperrbereich der Sperre 16 zur Folge
hat, wodurch die Kabinetür entriegelt ist. Zur einfachen
Betätigung des Nothebels 19 ist eine Zugleine 20 vorge-
sehen. Damit kann der Nothebel 19 auch betätigt wer-
den, wenn sich der Mitnehmer nicht im direkten Blickfeld
des autorisierten Fachmannes befindet. Anstelle der
Zugleine 20 sind andere Elemente wie eine Zugstange
oder ähnlichem denkbar.
�[0024] Nach dem Betätigen des Nothebels kann die
Kabinentür nun aufgestossen werden und die Aufzugs-
passagiere können unter Anleitung des Fachmannes,
unter Wahrung erforderlicher Sicherheitsmassnahmen,
wie beispielsweise sichern der Kabine gegen unkontrol-
lierte Bewegungen während der Evakuierung oder si-
chern allfälliger Schachtöffnungen, die Aufzugskabine
verlassen.
�[0025] Selbstverständlich kann unter Kenntnis dieser
Beschreibungen die einzelne Ausführung variieren. Der
Bewegungsablauf wonach die Entriegelung durch öffnen
des Mitnehmers erfolgt, kann beispielsweise umgekehrt
werden, damit die Entriegelung beim schliessen des Mit-
nehmers erfolgt, oder die gezeigten Hebel können in Ih-
rer Form und Grösse angepasst werden.

Patentansprüche

1. Einrichtung zum Verbinden einer Kabinentür mit ei-
ner Schachttür und zum Verriegeln bzw. Entriegeln
der Türen, wobei ein an der Kabinentür angeordne-
ter Mitnehmer (1) mit Schienen (6, 9) zusammen mit
an der Schachttür angeordneten Rollen (4) die Ka-
binentür mit der Schachttür lösbar verbindet und eine
erste Riegelmechanik (10) die Kabinentür verriegelt
bzw. entriegelt und eine zweite Riegelmechanik (3)
die Schachttür verriegelt bzw. entriegelt, �
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dadurch gekennzeichnet, �
dass Parallelhebel (4, 5) drehbar angeordnet sind,
an deren einem Ende Hebel (7,8) gelenkig angeord-
net sind, die an einem Ende mit einer Schiene (9)
des Mitnehmers (1) verbunden sind, wobei die Be-
wegung der Parallelhebel (4, 5) und die Bewegung
der Schiene (9) auf die erste Riegelmechanik (10)
übertragen ist.

2. Einrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, �
dass die Hebel (7,8) je einen kurzen Arm (7k,�8k)
und einen langen Arm (71,81) aufweisen, wobei am
kurzen Arm (7k,�8k) die Schiene (9) und am langen
Arm (71,81) die erste Riegelmechanik (10) ange-
lenkt sind.

3. Einrichtung nach einem der vorgehenden Ansprü-
che,�
dadurch gekennzeichnet, �
dass die erste Riegelmechanik (10) eine an den He-
beln (7,8) angelenkte Riegelstange (11) aufweist,
die vertikale Bewegung der Schiene (9) auf einen an
der Kabinentür angeordneten ersten Riegel (14)
überträgt.

4. Einrichtung nach einem der vorgehenden Ansprü-
che,�
dadurch gekennzeichnet, �
dass der erste Riegel (14) eine Ausnehmung (13)
aufweist, in die ein Stangenzapfen (12) der Riegel-
stange (11) eintaucht und die Form der Ausnehmung
(13) durch die Bewegung der Schiene (9) und der
Parallelhebel (4,5) bestimmt ist.

5. Einrichtung nach einem der vorgehenden Ansprü-
che,�
dadurch gekennzeichnet, �
dass, zum Zwecke der Notentriegelung, mittels ei-
ner Zugschnur (20) oder Zugstange (20) die Riegel-
mechanik (10) derart betätigbar ist, dass die Kabi-
nentür entriegelt ist.

6. Einrichtung nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, �
dass die Betätigung der Riegelmechanik (10), zum
Zwecke der Notentriegelung, mittels eines Nothe-
bels (19) erfolgt, welcher durch die Zugschnur (20)
oder Zugstange (20) betätigbar ist.

Claims

1. Device for connecting a cage door with a shaft door
and for locking or unlocking the doors, wherein an
entrainer (1), which is arranged at the cage door,
with rails (6, 9) detachably connects, together with
rollers (2) arranged at the shaft door, the cage door

with the shaft door and a first locking mechanism
(10) locks and unlocks the cage door and a second
locking mechanism (3) locks and unlocks the shaft
door, characterised in that parallel levers (4, 5) are
rotatably arranged, at one end of which levers (7, 8),
which are connected at one end with a rail (9) of the
entrainer (1), are pivotably arranged, wherein the
movement of the parallel levers (4, 5) and the move-
ment of the rail (9) is transmitted to the first locking
mechanism (10).

2. Device according to claim 1, characterised in that
the levers (7, 8) each have a short arm (7k, 8k) and
a long arm (71, 81), wherein the rail (9) is pivotably
connected with the short arm (7k, 8k) and the first
locking mechanism (10) is pivotably connected with
the long arm (71, 81).

3. Device according to one of the preceding claims,
characterised in that the first locking mechanism
(10) comprises a locking bar (11) which is pivotably
connected with the levers (7, 8) and which transmits
the vertical movement of the rail (9) to a first lock
(14) arranged at the cage door.

4. Device according to one of the preceding claims,
characterised in that the first lock (14) has a recess
(13) in which a bar pin (12) of the locking bar (11)
engages and the shape of the recess (13) is deter-
mined by the movement of the rail (9) and the parallel
levers (4, 5).

5. Device according to one of the preceding claims,
characterised in that for the purpose of emergency
unlocking the locking mechanism (10) is actuable in
such a manner by means of a pull cord (20) or pull
rod (20) that the cage door is unlocked.

6. Device according to claim 5, characterised in that
the actuation of the locking mechanism (10) for the
purpose of emergency unlocking is carried out by
means of an emergency lever (19) actuable by the
pull cord (20) or pull rod (20).

Revendications

1. Dispositif pour relier une porte de cabine à une porte
palière et pour verrouiller et déverrouiller les portes,
dans lequel un organe d’entraînement (1) disposé
sur la porte de cabine et comportant des rails (6, 9)
relie la porte de cabine à la porte palière de manière
détachable, avec des galets (4) disposés sur ladite
porte palière, et un premier mécanisme à verrou (10)
verrouille et déverrouille la porte de cabine tandis
qu’un second mécanisme à verrou (3) verrouille et
déverrouille la porte palière,�
caractérisé en ce qu’ il est prévu, montés en rota-
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tion, des leviers parallèles (4, 5) à une extrémité des-
quels sont disposés de manière articulée des leviers
(7, 8) reliés à une extrémité à un rail (9) de l’organe
d’entraînement (1), moyennant quoi le mouvement
des leviers (4, 5) et le mouvement du rail (9) sont
transmis au premier mécanisme à verrou (10) .

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que  les leviers (7, 8) ont chacun un bras court
(7k, 8k) et un bras long (71, 81), le rail (9) étant ar-
ticulé sur le bras court (7k, 8k) et le premier méca-
nisme à verrou (10) sur le bras long (71, 81).

3. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que  le premier mécanisme
à verrou (10) présente une barre de verrouillage (11)
articulée aux leviers (7, 8), qui transmet le mouve-
ment vertical du rail (9) à un premier verrou (14) dis-
posé sur la porte de cabine.

4. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que  le premier verrou (14)
présente un creux (13) dans lequel entre une saillie
(12) de la barre de verrouillage (11), et la forme du
creux (13) est définie par le mouvement du rail (9)
et des leviers parallèles (4, 5).

5. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que  pour le déverrouillage
de secours, le mécanisme à verrou (10) est apte à
être actionné à l’aide d’un cordon de traction (20) ou
d’un tirant (20) de manière à déverrouiller la porte
de cabine.

6. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en
ce que  l’actionnement du mécanisme à verrou (10)
en vue du déverrouillage de secours se fait à l’aide
d’un levier de secours (19) qui est apte à être action-
né à l’aide du cordon de traction (20) ou du tirant (20).
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